
 

Wie heißen unsere Kinder in der Ehe? 

Auswirkungen eines Ehenamens auf den Namen Ihrer Kinder. 

Beachten Sie, dass die Kinder jeweils nur den Ehenamen und nicht den Begleitnamen erhalten. 

 

 

 

 

 

 

  
Wir haben bereits gemeinsame Kinder 

Wir haben auch die gemeinsame Sorge 

für unsere gemeinsamen Kinder 

Wir bestimmen keinen 

gemeinsamen Familiennamen 

Wir bestimmen einen 

gemeinsamen Familiennamen 

Kinder unter 5 Jahre 

erhalten kraft Gesetzes den gemeinsamen 

Familiennamen der Eltern als Geburtsnamen 

Kinder, die 5 Jahre alt sind oder älter, 

erhalten den gemeinsamen Familiennamen der Eltern 

durch eine Anschlusserklärung, die die Eltern beim 

Standesamt gebührenpflichtig abgeben. 

Kinder behalten den aktuell geführten Namen. 

Wir haben noch keine gemeinsame Sorge-

erklärung abgeben. Ein Elternteil ist alleine 

sorgeberechtigt. 

Wir bestimmen keinen 

gemeinsamen Familiennamen 

Wir bestimmen einen 

gemeinsamen Familiennamen 

Da Sie ab dem Zeitpunkt der Eheschließung nun die 

Sorge gemeinsam ausüben, können Sie  

den Geburtsnamen des Kindes neu bestimmen, wenn 

Sie eine Änderung wünschen. 

Zur Auswahl stehen in diesem Fall:  

- Der Familiennamen eines Elternteils  

- oder ein aus beiden Familiennamen 
zusammengesetzter Doppelname, der aus 
max. zwei Namen bestehen darf 

Kinder unter 5 Jahre 

erhalten kraft Gesetzes den gemeinsamen 

Familiennamen der Eltern als Geburtsnamen 

Kinder, die 5 Jahre alt sind oder älter, 

erhalten den gemeinsamen Familiennamen der Eltern 

durch eine Anschlusserklärung, die die Eltern beim 

Standesamt gebührenpflichtig abgeben. 

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten der Namensführung 

(insb. nach ausländischem Recht) erhalten Sie gerne im 

Heiratsbüro. 

Tel. 0931 37-2411 oder -2419 oder per E-Mail: 

heirat@stadt.wuerzburg.de 

Weiterführende Informationen finden Sie unter BMJ - Namensrecht 

Mit dem Tag der 

Eheschließung sind Sie 

kraft Gesetzes für Ihre 

gemeinsamen Kinder 

gemeinsam 

sorgeberechtigt.  
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